
Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Everswinkel hat am                          gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetz- 
buches beschlossen, diese Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 48. „Windkraft-
eignungsbereich WAF 53“  – Entwurf mit Begründung – öffentlich auszulegen.  

Everswinkel, den

................................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Diese Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 48. „Windkrafteignungsbereich
WAF 53“ – Entwurf mit Begründung – hat gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Zeit 
vom                          bis                          einschließlich öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.
Diese Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
gemäß § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.

Everswinkel, den

...............................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Der Rat der Gemeinde Everswinkel hat am                          gemäß § 2 und § 2a des Baugesetz- 
buches, die Aufstellung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 48. „Windkrafteignungsbereich 
WAF 53“ beschlossen.
Dieser Beschluss ist am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.

Everswinkel, den

.................................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Der Rat der Gemeinde Everswinkel hat am                          gemäß § 10 des Baugebuches die 
Aufhebung der Satzung beschlossen.

Everswinkel, den

.................................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 48. „Windkrafteignungsbereich WAF 53“  
hat in der Zeit vom                          bis                          einschließlich gemäß § 3 Absatz 1 und § 4 
Absatz 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.

Everswinkel, den

.................................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Frühzeitige Unterrichtung

Satzungsaufhebungsbeschluss

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Aufstellungsbeschluss

für die Aufhebung des Bebauunsplanes Nr. 48
„Windkrafteignungsbereich WAF 53“

Gemäß § 10 Absatz 3 des Baugesetzbuches ist der Satzungsaufhebungsbeschluss des Bebauungsplanes 
am       ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan außer Kraft getreten.  

Everswinkel, den
.................................................................
Bürgermeister
(Seidel)

Inkrafttreten

Es wird hiermit bestätigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser Satzungsaufhebung dem Satzungsauf-
hebungsbeschluss des Rates der Gemeinde Everswinkel am                          zu Grunde lag und dem 
Satzungsaufhebungsbeschluss entspricht.

Everswinkel, den

.................................................................
Bürgermeister
(Seidel)
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